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zerfloß meine Seele , über den won »

vevoüen Gedanken , du bist ein Bürger

eine « der glücklichsten Staaten , über

welchen Josephs weltgevriefene weisbeiL .

wacht . O selig und wieder selig preise auch

ich die unvergeßliche Epoche , in welcher ich

ein Augenzeuge Seiner edlesten großmüthig »

sten Handlungen bin ; ja ich suhle wie je»

der edeldenkende Patriot mit dem wärmsten

Danke das von den entferntesten Nationen

beneidete Glück , Sein mindester Unterthan

zu seyn.

A s Mein
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Allein um dieses Glückes Würdig zu gz»
m' essen,,müssen wir nicht im Staube wühlen ,
und wenn es um das Wohl des ganzen zu
thun ist , müssen nicht Parteylichkeit und
Eigennutz die Triebfeder unserer Handlungen
seyn , sondern wir müssen unfern Joseph ,
rso nicht in der Nähe , doch wenigstens in
der Ferne folgen , von einem edlen Stolze
beseelt müssen wir bisweilen nach Seinem
Beyspiele des allgemeinen Nutzens wegen
unserer selbst vergessen .

Daß es edelgeffnnte Bürger giebt , bin
ich ganz überzeugt , ich bin oft bis zum
Thränen gerührt , wenn ich selbe mit so.
warmen patriotischen Eifer die Sache ihres
Vaterlandes vertheidigen höre , wenn ich ste
ihren Großen Beherrscher bewundern , und
mir heiterer Mine das allgemeine Beste beför¬
dern sehe.

So sehr mich die Rechtschaffevheit dieser
erhabenen Männer fr ^ t , so sehr und noch
mehr erschreckt mich der Schwärm des ni ^
dmrächtigen Pöbels , welcher sich von der

Stroh »
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Strohhütte bis zu dem glänzenden Maße

drängt ; dorr glaubt man sein Gewissen nicht

beschwert zu haben , wenn man die bürger¬

lichen Gesetze durch eine schändliche Untreue

verletzet ; hier heißt Unglückliche noch um

glücklicher machen , Staatsklugheit . Es ist

nicht Sünde , sagt der ungesittete Land »

mann , wenn er wider den Allerhöchsten

Befehl z. V- Taback über die Gränze schleppt ;
in dem nämlichen niederträchtigen Tone

spricht der Kavalier , wenn er sein Ansehen

und Vermögen durch Drückung seines dür ?

tigen Mitbürgers vermehrt ; jeder dünkt sich

gerecht , wenn er sein eigenes Wohl auch

durch die arglistigsten Speiche verbessert Hak.

Menschenliebe ! du holde Freundinn eines

ächten Patriotens / wo bist du hingeflohen r

Doch das Gute und Böse muß zu

seiner Reife kommen .

Menschenliebe ausüben ( sagte neulich ein

rmbärtiges Männchen von nicht g' weiner Ge»

Hurt ) will ich , aber nur bey einem artigen

Mägdchrn , so lang sie blüht , alsdann ist es gar .

A z Ei »
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Ein heiliger Wunsch wäre es , daß flch
die zu übertriebene Eigenliebe nicht auch in
die wichtigsten Geschäfte mischte , in jene

Geschäfte , von welchen das Wohl des
Staats abhängt ; aber ich fürchte , diese Un»

holdinn führt auch hier das Präfidium . LS

diese Furcht gegründet sey , werden folgende

Sätze erklären :

§. i .

Die Tranksteuer ist dem Staate nachtheilrF .

Jeder Staat hat seine Rechte , und

hat auch seine Pflichten , zu diesen gehört die

Selbsterhaltung , um diese zu befördern , hat
er das Recht , Mittel zu wählen , die diesem

Zwecke entsprechen , aber doch solche , die

einer Person , welche nach den natürlichen

Gesetzen unabhängig lebt , zu wählen erlaubt

find . Darf diese ihre Erhaltung mittelst bö¬

ser ' moralischer Handlungen befördern ? ge»

wiß nicht ; nun so darf es auch der Staat ,
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Welcher für eine moralische Person gehalten

wird , nicht thun , und doch geschieht es

bey Aufrechthalmng der Tranksteuer .

Man weis , daß es unter dem Pökel

Leute giebt , und immer geben wird , welche

fich durch geistige Getränke ganz vernunfrlos

machen , folglich weis man auch , daß der

Staat nach errichteterTranksteuerausderTrun '

kenhrit , welche gewiß eine moralisch böse

Handlung ist , Nutzen zieht , und mittelst

dieser seine Erhaltung befördert , wenn der

Dolltrunkene ohne Gebrauch seiner Vernunft

mir der Zeche die Tranksteuer zahlt ; gewiß

e- nen Skaar kann man nicht glücklich nen »

nen , in welchem sich der Schlemmer rüh »

wen kann , daß er der nützlichste Bürger ist ,

und in der That gebührt ihm auch dieses

Lvb , so lange sich diese Steuer aufrecht er¬

hält , denn wenn er sich bis zum Unsinne

volltrinkt , befördert er wirklich vor andern

den Nutzen des Aerarii . Zum Glücke , daß

wir nicht zu Athen , oder im alten Rom

leben , wo man den nützlichste » Bürgern

A 4 Tro »
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Trophäen errichtete , sonst müßten wir dem
Laster der Trunkenheit ein Denkmal zur Nach »
ahmung setzen. Zu dem verdunckelt diese
Verfassung den glänzenden Ruhm unsers ge¬
liebten Vaterlandes in Rücksicht des Aus¬
länders ; denn wird dieser durch sein Kohl «
wollen einen Statt vollkommener machen ,
welcher ihn ohne Nutzen eine Last mitfühlen
läßt ? Worüber ich mich in der Folge deut »

Wer erklären werde .

8- L

Die Tranksteuer ist dem Staate schädlich .

In dem Gesichtspunkte , in welchem ich
die Tranksteuer betrachte , ist sie nicht nur
dem ganzen Staat schädlich , sondern fle ist
auch für gewisse einzelne Bürger eine doppelt
drückende Last.

Diese Steuer , wie man weis , ist auf
die Produkten des Landmannes gelegt : auf
die Produkten des Landmannes kann niemals

. ohne
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ohne merklichen Schaden des Staats eine

Steuer gelegt werden ; denn auch nur ein

Halbvernünftiger hütet sich, eine Zahl Men¬

schen zu vermehren , welche am meisten ge«

drückt wird , folglich vermindert eine solche

Steuer die Zahl der Produzenten ; wenn die .

se vermindert werden , werden nothwendig

auch die Produkten vermindert ; aus der Der »

Minderung der Produkten entsteht Mangel *) ,

Dieser ist dem Staat schädlich , weil er selben

entvölkert , folglich auch die Lrantsteuer .

Mangel also ist die traurige , Folge dieser

Steuer , ein Mangel , welcher dem Staat '

eine desto tiefere Wunde schlägt , weil er auf

dem Lande seinen Ursprung nimmt , Harm

und Widerwillen sind lange seine Nahrung ,

aber endlich stürzt er Männer wie Riesen in ' ö

Grab .

A A Wir

») Dem dieser Mangel unbedeutend scheint/ der

gehe in die Hütte des Weinbauers wo die

Noth Len Wein znr Nahrung macht. Dir Wein-
mangck ist dem iOksterrcich-rLks , V«S einem
BGm her LkeLMnzel -



WLr sehen , daßdieTcankfleuer den Preis
des Weines erhöht , und daß sich darum viele
des Weines enthalten , oder sich in dessen

Eenuße engere Gränzen setzen ; und wenn
uns nicht Eigenliebe blendet , so sehen wrr auch,
daß durch diese Steuer der Beschäfkigungs«
Stand auf dem Lande gchemmet , und da¬

durch das Landvolk als der wichtigste Gegen¬
stand eines Staats vermindert wird : wieder

müssen wir sehen , wenn wir nur unser ge»
liebtes Vaterland eines Blickes würdigen ,

daß das Land nicht nur aus oben angeführ¬

ten Ursachen entvölkert werde , sondern auch

darum , weil viele um ihrem Elende zu ent »

fliehen , in die Städte lausten ; die Aecker

und Weingärten , welche man dadurch ver »

nachlässiger , verlieren nach und nach ihre

Fruchtbarkeit ; je weniger Menschen auf dem

Lande sind , je weniger Ledensmittel findet

man auch daselbst . Der Mangel der Land «

leure hindert die Ernährung der großen An»

zahl in Städten , und wenn jene ßch ver .

kirren , so müssen diese frühe oder spät Hun .

> ES



gers sterben . Die meisten dieser Leute stri¬

chen ihre Hilfe in Wien , welches ohne dem

M zum Ueberfluße bevölkert ist ; es iß also

unmöglich , daß Wien eine so große Dolksmen »

ge beschäftigen und ernähren kann , folglich

find viele unthätig , ohne Nahrung in äußer «

ster Noth , und so werden viele vom Tode

hingerissen , dessen Ursache im Grunde nichts

anders ist , alS unvermeidlicher Mangel .

Au dem / welchen Vortheil kann sich bey

Aufrechthaltung der Tranksteuer dir k. k. Ar.

mer versprechen , WM K in Zukunft ihren

Abgang nicht mehrdurch nervig » Bsuernsdh .

m , sondern nur durch abgehärmte Weich¬

linge aus den Städten wird ersetzen können ?

2 N

Nun ist zu erweisen , daß die Tranksteuer

such für gewisse einzelne Bürger eine doppelt

drückende Last sey , und wenn ich meiner

Einsicht trauen darf , ist sie eS allein für die

Bedürftigsten des Staats , als : Weinhauer ,

Tagldhnrr , Holzhacker re. So wie ein in die

Luft geworfener Stein seine Kraft verliert ,

je höher er steigt , und im zurückfallen die
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Luft immsr mehr drückt , bis er endlich der
Erde gar eine Wunde versetzt : genauigst so
verlürt sich die drückende Schwere derTra k-

Aeuer in der Hbhe des bemittelten geadelten
Bürgers ; villeichtaus Ehrfurcht , Loch nicht ,
aus Widerwillen wollte ich sagen , weil sich
der Kavalier durch diese Steuer zu einen un»

nützen Bürger macht , wenn er mit der Da»
mr Lioccolade , Mandelmilch und was weis

ich, was alles trinkt , was den Nutzen des Acra -
rii wenig oder gar nicht befördert ; da sich
indessen Verarme Weinhauervon allen Setten

gedränget steht ; denn trinkt er seinen Wein ,
so muß er laut Patents Steuer zahlen , ver¬

schleißt er solchen im Kleinen , so muß er

auch zahlen , verkauft er selben , so wird ihm
der Wirth , um sich vor der Lranksteuer

schadlos zu halten , den Wein um einen sehr

geringen Preis abnöthigen , weil der Wirth
weis , daß der Weinhauer Geld haben muß,
um seine Grundherrschaft zu befriedigen ; auch
weis und sieht er. , daß ausser ihm wenig

oder gar keine WeiMufer mehr kommen ,

- Zwei-
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fels ohn? um allen Weitläuftigkeiten her Tran ?,

fteuer auszuweichen ; mithin kann der Wirth den

Preis des Weins nach Belieben Herabsetzen ;

die Folge ist natürlich , der Werth eines

Dinges steigt und fällt nach dem Verhält -

ruße der Käufer .

Dieses alles macht , daß sich manche

kummervolle Thräne desWeinhauers mit dem

Weine in dey Presse vermischt , und noch

vermischen wirb ; denn mir scheint , was ich

nicht behaupten will , daß nach einem Zeit¬

räume von fünf , Jahr m dir ganze Trank -

steuer , in so Mitssle ' dmÄem betrifft , der

Hauer ganz allein zahlen wird . S. chen wir

( was wirklich die Erfahrung lehn ) daß ein

Bürger vor errichteter Trankfleuer täglich

fünf Seidel Wein trank , so trinkt er nach

Errichtung derselben nur vier Seidel , und

so ein jeder weniger nach dem Verhältniße

seiner vorigen Maaß , damit er um den näm .

zichen Preis den nämlichen Wein bekömmt ; um

den nämlichenPrels,weil er seine Nahrungsmit »

tel nicht schmälern kann , den nämlichen Wem ,

weil
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weil gerade dieser seiner Gesundheit dienlich kst ;

folglich bleibt der fünfte Theil deS Weines

zum Nachtheile des Hauers jährlich zurück ,
und in fünf Jahren eine ganze Weinlese ;
will also der arme Hauer seine Produkten
an Mann bringen , so muß er solche um so
viel wohlfeiler geben , alö selbe die Trank «

steuer theuerer gemacht hat , damit der Ver¬

kauf des Weines wieder in seinen alten

Gang kömmt. Jetzt frägt stchs , wer alle

fünfte Jahre die Tranksteuer zahlt ? der

Weinhauer ganz allein ; gewiß eine drückende

Last für eine kleine Anzahl ohne dem kraft «

loser Menschen .

In Städten ist die Wirkung der Trank «

steuer etwaö menschenfreundlicher , aber doch

den Taglbhnern , und überhaupt den gemei¬

nen und erarmten Bürgern empfindlicher , als

den bemittelten und geadelten Bürgern .

Was kann den armen Tagldhner in seinen

dürftigen Umständen für seine zukünftige

Erhaltung sicher stellen , was für den Man »

gel und Noth seiner Familie ? Häuslichkeit

, Mtz



- 5

Md SparsaMkeit . Er erssuickt also zur Mit .

tagszeic seine durch die Arbeit geschwächten

Kräfte mit einem Seidel Wein um zwey

Kreuzer , und mit einem Stück Brod um

eben diesen Preis , folglich um einen Werth ,

den er mit warmen Speisen bis zehn Kr.

erhöhen würde , wenn er seine Kräfte so

geschwind und so wirksam zur nachmittägigen

Arbeit sammeln will ; aber der durch die Trank »

steuer erhöhte Preis seines gewöhnlichen Tran »

kes hindert seine guten Absichten , und be»

mmmt ihm zugleich die Gelegenheit sich in Zu¬

kunft vor dem äussersten Mangel sicher zu

stellen .

Das uralte hepdnische Rom hielt es aus

blosser Menschenliebe für höchst billig , die Pro »

lecarios als die Dürftigsten ihres Staats von

allen Abgaben zu befteyen . Sollten wir we»

Niger Menschenliebe besitzen , als jene erha »

bene Männer des abgöttischen Roms ?

Wenn eine Bürde von mehrern zu tra »

gen ist , und es entziehen einige ihre Kräf .

te , so drückt nothwendig die Laß desto mehr

auf



auf die übrigen . Das ist hier der Fall Mit

der aufgehobenen Yferd » und Schuldensteuer ;

der geadelte Bürger entzog sich dadurch fast

von allen Abgaben , und bürdete sie durch

die Trantsterrer der dürftigsten Klasse von

Bürgern auf . Nehmen Wir an , daß in dem

Hause eines Kavaliers dreyffig Eymer Wem

jährlich getrunken werden , so ist der Steuer -

betrag zwanzig Gulden , dazu sehe man die

Lranksteuer vom Ausländer »Wekn, so istun »

gefähr ( damit ich recht viel voraussetze ) der

Hauptbctrag vierzig Gulden , welcher MVG

der Schuldensteuer von 202 bis 960 fl. oh»

m der Pferdsteurr beliefe . Die Abgaben des

Edeümnns find also Lurch die Tranksteuer

ganz unmerkbar geworden , aber doch so ,

Laß den Abgang der Einkünfte , welchen

dadurch das k. k. Aerarium gelitten hätte ,

die ärmsten Bürger ersetzen müssen. Ist es

edel , ist es billig gedacht , an dem Vorthci »

le der bürgerlichen Vereinigung einen so gar

grdßem Antheil nehmen wollen , aber das Lh»

ft ».



segeld des zufließenden Nutzens auf eine sol¬

che Art vorzuenthalten ?

Wenn es wahr ist , daß die Trankst euer

nur die Dürftigsten des Staats drückt , so ist

mehr als wahr , daß in dieser Steuer aus

keiner Seite ein Verhältniß beobachtet wor »

den. Sagen fie mir - iü welchem Verhältniß ^

steht wohl der bemittelte Bürger mit dem

dürftigen , der geadelte mit dem gemeinen ,

und jeder Bürger mit seinem Mitbürger ?

in keinem , denn der , welcher bey Aufrecht «

Haltung der Tran Murr dem Staat am we»

Nigsten nützt , erfreuet stch der schönsten Vor »

Heile , und jene - welche ausser dem Schutze

ihres kummervollen Lebens wenig oder keinen

Nutzen ziehen > tragen fast die ganze Last der

Tranksteueti Ein Beyspiel dieser Ungleich »

Heir haken wir an dem bemittelten Kavalier ,

und im Gegentheile an dem armen Hauer ;

jenem verschilft der Staat allen UiberflußM

Bequemlichkeit - und entlediget ihn durch Er »

Lichtung der Trattksteuer fast von allen Ab»

gaben , dieser schmachtet in äusserster Noch

B und



und fühlt seine Last fast ganz allein , jenem

ist es willkührlich , einen Wein zutrinken , oder

Nicht ; dieser , was kann er in seinen gedräng «

len Umständen anders thun , als seine Pro «

Butten verzehren . Welche der Tranksteuer un»

terworlen sind , jener trinkt den Wem aus

Lust , dieser aus Noth ; jener aus Lust ,

Weil er unter vielen Getränken und Erfrischun¬

gen B. Lioeeolade , Gefrornes rc. eines

wählen kann , dieser aus Noth , weil der

Wein aus Mangel der übrigen Lebensmittel

seine Nahrung ist ; sich ernähren und nicht

ernähren , ist nicht willkührlich , sondern nach

dem Gesetze der Sewsterhaltung Pflicht , folg «

sich ist jenem die Tranksteuer ganz rvMühr .

ljch , diesen aber Zwang , welchen auch der

Kranke , wen » er den Wein als eine Mcdi «

ritt nehmen muß , der Rekonvalescent , wenn

rr seine Kräften sammeln will , der Priester ,

wenn er dem Herrn opfern will , fühlt .

Der arme Bürger , der in der Schenke

durch eine lange Zeche für die Aufnahm ? des

Aerarii gesorgt hat , läuft Gefahr , von dem



unnützen Weichling , welche « in seinem Wa»

gen stolz einher rollt , und vielleicht noch

nicht darauf gedacht hat , den Nutzen des

Arrarii durch einen gsiffi - en Trunk zube-

fördern , gerädert zu werden , wenn er von

dem Dunst des Weines gedrückt , durch eine

lange Gaffe wankt . Gewiß wurde Sey Er »

richtung der Tranksteuer nicht an die Haupt «

regel aller Rechte gedacht , daß nur jener
die Last fühlen soll , der den Nutzen hat ,

denn sonst würde man den geadelten begütter »
ten Bürger nicht fast von allen Abgaben ent «

lediget , und dem Wemhauer , welcher ausser

dem Schutze seines kümmerlichen Lebens von

keinem Nutzen weis , eine solche Last aufge »
bürdet haben .

Auch unter den gemeinen Bürgern ist
kein Verhältniß . Dergleichen wir ernen Ge»

traid » Bauer mit einem Wemhauer , jenem

find weder Gränzen in dem Genuße , noch
Lm Verkaufe seiner Produkten gescht , wM
aber diesem ; jener hat seinen freyen Willen ,

M der Tran Neu er zu unterwerfen , oder

B s nicht ,
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nicht , dieser hat keinen ; jener muß für den

Genuß seiner eigenen Produtten Steuer zah¬

len , dieser nicht . Wahr ists , die Trank ,

sieuer untergräbt den Sta ?t zwar langsam

aber desto gewißer . So nagt der Wurm

von der Rinde des Baums bis zu dem

Mark , dann sterben beyde .

§. III .

Die Tranksteuer scheint auch unbillig

in Rücksicht jener fremden Reisenden ,
welche die Gegenden Oestreichs ober - er

Enns besuchen .

Alle Staate » als moralische Personen Se»

trachtet leben unter einander nach den Ge¬

setzen der Natur , ans diesen entstehen ihre

Rechte . Unter andern ist das Recht der

Freyheit , dieses wird durch die Tranksteurr

verletzet : denn kein Oestrrrricher , wenn er

nach Frankreich , England re. reiset , unter -

liegt außer den Lectigaln einer Steuer ,

wohl



"Ä- WMSWK' Ll

Wohl aber der Franzos , Engländer re. wenn

er sich von seiner Reise abgemattet in diesen

Gegenden mit geistigen Getränken erquiken
»ist . Doch könnte einer sagen : das Recht
der Freyheit wird nicht verletzet , weil es

dem Fremden immer frey steht , sich der Trank ,

steuer zu unterwerfen , oder nicht . Unmit¬

telbar ist es wahr , aber der Oestreichs soll

auch so billig handeln , ihn nicht mittel¬

bar zu zwingen ; er weis , daß , wenn

ein Mensch gewöhnt ist , die Verkochung der

Speisen durch emGlas Wein zu befördern ,
er sich, ohne seine Kräften zu schwächen ,

dessen nicht enthalten kann , besonders , wenn

er durch eine lange Reise entkräftet ist : folg '

lich zwingt der Lesterreicher den Ausländer

mittelst seiner Natur , sich der Tranksteurr zu
unterwerfen .

Zu dem kann kein Ausländer an unsere

Livilgesetze gebunden werden , denn er ist
kein Bürger , er zieht keinen Nutzen , folg »

W darf er auch kein? Last fühlen .
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Prüfung
der

§ m Tranksteuer »Patent angebrachten
Bewegursachen zur Errichtung der

Trankffeuer . (")

I .

Daß aus Böhmen und Mähren nie »

mals die geringste Rlage vorgebracht ,

vielmehr allseitig die Austage als eine

wahre wohlthat betrachtet worden sey.

Dank Dir jenseits des Grabes selige

wohlthätige Mutter meines geliebten Vater »

lsn »

o Hier wird sich jeder vernünftige Leser selbß
Gränzen zn setzen wissen, denn wenn ich auch
die dem Trsnkstenec - Patent beygesetzten Be¬
weggründe ganz entkräftete , so bleibt selbes
Loch ein Ersetz , weil dieses nicht in den bey¬

gefügten Beweggründen , sondern in dem Aller-

hbchstenWillcn dcsMonarchens besteht,für welchen
ich, und jeder rechtschaffene Bürger die liefestk

Ehrfurcht hege.



des , eine dankbare Thräne weihe ich deiner

heiligen Asche; ja , Größte der Herrschenden ;

eine Wohlthat ist diese Auflage , eine wahre

Wohlthat für Böhmen und Mähren ; wer

wird diesen edlen Zug deines tresiichen Her¬

zens verkennen ?

Das ist widersprechend , werden meine

Leser sagen , bald ist die Lranksteuer nach

des Verfassers Meinung eine drückende Last ,

kald eine Wohlthat . Geduld ! für Böhmen

und Mähren ist ffe eine wahre Wohlthat ,

was - die Erfahrung lehrt ; für Oestreich eine

drückende Last ? " FrdmMmMiS , daß in

Böhmen und Mähren die Erzeugniß des

Weines sehr unbedeutend ; der meisten Böh »

wen Getränke ist Bier , oder Brandwein ,

Las Recht zu bräurn haken meistens nur die

Herrschaften , nicht die Unterthanen ; folglich

drückt die , Last der Tranksteuer nicht den

gemeinen Bürger , sondern die Befftzer der

Herrschaften . Gesetzt auch, der Unterthan iu

Böhmen fühlt einige Beschwerden , so fühlt

rr ffe nicht unmittelbar , wie der Weinhauer

V 4 irr



in Oesterreich , sondern nur mittelbar , denn

in Rücksicht seiner eigenen Produkten ist er

von allen Anlagen gänzlich frey . Um den

Vergleich des Bürgers in Oestreich mit dem

im Böhmen geltend zu machen , müßte man

ihm auf seine Produkten eine Steuer legen ,

er müßte , weil sein Produkt das Getraid

ist , wie her Oestmchrr beym Genuße und

Verschleiße desselben Steuer zahlen ; alsdann

würde jener , wie dieser , Thränen des äußersten

Elends weinen . Man sage nicht , daß ,

gleichwie die Tranksteuer in Oestreich eine

drückende Last des Bürgers ist , so ist fle es

in Böhmen in Rücksicht der Herrschaften ;

das ist falsch ; diese vermissen zwar durch

die Tranksteuer einen merklichen Theil ihres

Vermögens , aber billig : erstens , weil

fle von ihrem Parerlande allen möglichen

Nutzen ziehen , sy ist es auch billig , daß sie

die Last fühlen . Zweytrns vermissen sie nur

den Uekerfluß , wohingegen der arme bedürf¬

tige Weinhauer in Oesterreich das Nothwen «

das ist das, was seine Blöße decken



sollte , entbehren m« ß ; der Unterschtzd ist

also merklich , denn Entbehrung deS uiber «

flußes mache Häuslichkeit , Entbehrung des

Nothwendigen aber Klrinmuth nnd Ver¬

zweiflung .

I ! .

Daß durch die Tranksteuer in Absicht

auf Sie GiebiFkeit und vertheilung die

größt mögliche Gleichheit erreichet

werde .

Daß der bemittelte Bürger mit dem

dürftigen , der geadelte mit dem gemeinen ,

und diese untereinander in gar keinem Der «

ßältniße stehen , habe ich bewiesen . Noch

eine sehr merkliche Ungleichheit habe ich in

Absicht auf die Giebigkeit zu berühren . Das

Ziel der bürgerlichen Gesellschaft ist die Si «

cherheit der Güter und Rechten eines jeden

B Z Dür »
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Bürgers ; in dieser verpflichtet sich der Müs

parch , seine Bürger wider alle Unbilden und

Verletzung zu schützen : diese Verbindlichkeit

( c>bllA3tic >) des Schutzes steigt und fällt

nach dem Verhältnisse der Güter und Rech »

te eines jeden Bürgers ; so hat flch z. B

der Monarch verpflichtet , einem Besitzer eines

Rittergutes mehr Schutz zu leisten , als dem

Weinhauer , weil jener wegen seinen Gütern

mehr Schutzes bedarf , als dieser . Nun da

keine Verbindlichkeit ohne Recht bestehen

kann , so kbmmt auch dem Monarchen chas

Recht zu, die Abgaben von seinen Bürgern

nach dem Verhältnisse seines geleisteten Schu »

Hes zu fordern ; denn die Abgaben der Bür¬

ger müssen sich zu dem Schutze verhalten ,

mir dieser zu den Gütern und Rechten .

Drr Güter und Rechte find bey den Be »

fitzem der Rittergütern und Herrschaften un »

gleich größer , als bey dem armen dürftigen

Weinhauer ; also sollten auch die Abgaben

bey jenen ungleich größer seyn, als bey die .

ftm ; allein , bey Aufrechthaltung der Trank »

AM» -
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III .

sieuer muß der Weinhauer , dem die Weinlese

z. B. neunzig Eymer Wein trug , eben so

viel ( wo nicht mehr , wenn ich den Scha¬

den , welchen ihm die Tranksteurr verur *

sacht , dazusetze ) Steuer zahlen , als der

bemittelte Bürger , welcher 100202 fl

jährliche Einkünfte genießt ; diesem war es

freylich daran gelegen , daß eine Lranksteuer

bald möglichst errichtet wurde , denn 9605 .

Schuldensteuer , und noch dazu eine kleine

Summe Pferdsteuer zu zahlen - war ihm zu
empfindlich ^—jetzt freuet er stch für kevläufik

60 fl. Lranksteuer des nämlichen Schutzes

seiner unzähligen Rechte , als zuvor für

iOoo fl. Steuer .

So wußte man durch eine feine Wen »

düng die Last der Anlagen von sich auf die

dürftigste Klaffe der Bürger hinzuweisen , und

folglich die landesherrlichen Rechte zu eiudi -

rm.
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III .

Daß jedermann durch einen mäßigen

feinem Vermögen zusagenden Gebrauch - er

allgemeinen Getränke die Freyheit behal¬

te , flch selbst diese Steuer zu verkleinern ,

oder zu vergrößern .

Nun wenn sich - er Bürger dieser Frey »

Heil bedient , und jeder täglich ein Seidel

geistiger Getränke weniger genießt , was

folgt hieraus ? das , was ich oben bewiesen ,

daß nach Verlaus fünf Jahren der Hauer die

Tranksteuer allein zahlen muß. Auch habe

ich erinnert , daß der Wein dem Hauer auS

Mangel anderer Lebensmittel zur Nahrung

dient : sich ernähren ist eine der wesentlich »

sten Pflichten des natürlichen und grossen »

karten Gesetzes , wo bleibt die Freyheit bey

dem Hauer , fich diese Steuer zu vergrdssern

und zu verkleinern ? Nur im Falle , rverm

er überflüßig trinkt , behält er sie. Welche

die »



diese Freyheit noch entbehren , ist oben gesagt

worden .

Niemand , wie ich hoffe , wird die Absicht

dieser Blätter verkennen , sie ist patriotisch .

Jener vertilge sie , der das Gegentheil mit

Grunde beweist , ich selbst werde sein Helfer

seyn. Auch jenem werde ich danken , der

mit gründlichen Beweisen darthut , daß die

Tranksteuer für die jetzigen Umstände des

Staars nothwendig sey ; denn wenn es ( wie

Cicero bezeugt) einem wahren Patrioten süß

ist , für daL Vaterland zu sterben , so muß es

auch süß seyn , für dasselbe zu dulden .
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